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Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik 
 

 
Lernfeld 11P: 

 
Vernetzte Antriebs-, Komfort- und 
Sicherheitssysteme diagnostizieren 
und instand setzen 
 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, 
komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen 
durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und 
Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren die Fahrzeugausstattung (Komfortsysteme, Si-
cherheits- und Fahrerassistenzsysteme, Antriebsstrang) mit Hilfe elektronischer Informati-
onssysteme und informieren sich bei der Fahrzeugannahme im Rahmen eines Kundenge-
sprächs über Fehlersymptome und Fehlfunktionen. 
 
Sie interpretieren die Ergebnisse der Eigendiagnose und arbeiten sich mit Hilfe von techni-
schen Informationssystemen in die Wirkungsweise von vernetzten Fahrzeugsystemen ein 
(herstellerspezifische Netzwerkpläne und -topologien). Dabei nehmen sie Expertensysteme 
(geführte und nutzerbasierte Diagnose) zu Hilfe. Sie analysieren insbesondere den Daten-
austausch und die Systemschnittstellen sowie die damit verbundenen wechselseitigen Ab-
hängigkeiten und Funktionen. Sie berücksichtigen die unterschiedlichen Vernetzungsarten 
von Steuergeräten (BUS-Systeme, Spannungspegel, Taktung, Leitungstechnik). 
Darüber hinaus beziehen sie bei der Diagnose situationsabhängige eigene Problemlösungs-
strategien ein und kommunizieren mit externen Experten. 
 
Für die Planung und Durchführung ihrer Arbeit nutzen sie Diagnosegeräte und wählen Prüf-
geräte systembezogen aus. Sie grenzen Fehler insbesondere mit Hilfe der Fahrzeugeigendi-
agnose (Messwertblöcke, Stellglieddiagnose, Adaptionswerte) und durch messtechnische 
Erfassung ein. Sie überprüfen Sensoren und Aktoren, die in die Vernetzung einbezogen sind. 
Sie bewerten und dokumentieren die Messwerte und Signale sowie Steuergerätekennwerte 
und erstellen Fehlerprotokolle. Sie überprüfen Datenkommunikationsleitungen (elektrische,  
optische) unter Beachtung gesetzlicher und herstellerbezogener Vorschriften und setzen die-
se instand. 
 
Sie kontrollieren die Funktionen der instandgesetzten Systeme und reflektieren die durchge-
führten Arbeiten nach arbeitsökonomischen Gesichtspunkten. 
 

 


